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Großherzoglich Badisches

Anzeige - Blatt
. für den

Mittelrhein - Kreis .
M 81 . Mittwoch , dm 8 . Oktober 1853 .

Die Bildung der Geschwornen - Listen für das Jahr 1854 betr .Um Verzögerungen in Beziehung auf die Bildung der Geschwornen -Listen für das Jahr 1854vorzubeugen , sieht man sich veranlaßt , die betreffenden Gemeinde - und Bezirks - Staatsbehörden auf§ . 52 und folgende des Gesetzes über die Einführung der Schwurgerichte vom 5 . Februar 1851( Reg .-Bl . 1851 , Nr . IX . , Seite 88 — 90 ) sowie auf die §§ . 1 , 13 und 16 der Vollzugsverordnungvom 7 . März 1851 ( Neg .-Bl . 1851 , Nr . XIX . , Seite 205 — 209 ) aufmerksam zu machen , wor -nach die Fertigung und Berichtigung der Urlisten in der gesetzlich bestimmten Frist vorzunehmen ist,so daß den Aemtern sämmtliche Listen ihres Bezirks spätestens in der zweiten Hälfte des MonatsOktober zukommen und wornach ferner sämmtliche Bezirkslisten und die Liste der Ersatzgeschwornenam 15 . November dem Hofgerichtspräsidenten eingesendct sein müssen.
Bruchsal , den 3 . Oktober 1853 .

Bei Verhinderung des Präsidenten am Großh . Hofgericht des Mittelrheinkreises .
Dessen Stellvertreter :

C am er er , Vorsitzender Rath .Obrigkeitliche Bekanntmachungen .
Nr . 6522 . ( Landesverweisung .) JohannDebrunner von Mettcndorf , Eantons Thurgau ,

durch Urtheil des Großh . Hofgerichts des See -
kreises vom 24 . September 1851 , Nr . 10,009 ,
zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe und zur Lan¬
desverweisung verurtheilt , wird morgen aus der
Strafanstalt entlassen und über die Landesgrenze
transportirt ; was andurch unter Beifügung dessen
Signalements zur öffentlichen Kenntniß gebracht
wird . Derselbe ist 32 Jahre alt , 5 ' 5 "

groß ,
hat blonde Haare und Augenbraunen , blaue Au¬
gen , gewölbte Stirne , starke Nase , kleinen Mund ,
gute Zähne , blonden Bart und rundes Kinn .

Freiburg , den 4 . Oktober 1853 .
Großh . Zucht - und Arbeitshausverwaltung .

S ch m i d.

Ilntergerichtliche Aufforderungenund Kundmachungen .
s3 ) ( Erbvorladung .) Zum Nachlasse der

Adlerwirth Anton M a st
' s Wittwe , Franziska , geb .

Bernhard von Stollhofen , sind mit den übrigenKindern der Erblasserin deren drei Söhne Jakob
Mast , Georg Mast und Moritz Mast , welchevor mehreren Jahren nach Amerika auswanderten ,als Erben berufen . Da der Aufenthalt dieser Per¬sonen nicht bekannt ist , so werden dieselben oderderen Rechtsnachfolger aufgefordert , sich binnenvier Monaten zur Empfangnahme der Erbschaftzu melden , widrigenfalls das Vermögen Denjeni¬

gen zugetheilt wird , denen es zukäme , wenn die
Vorgeladenen zur Zeit des Erbanfalls nicht mehram Leben gewesen wären .

Rastatt , den 21 . September 1853 .
Großh . Amtsrevisorat .

Ruth .
Wallraff , Notar .

slj ( Erbvorladung .) Johann Georg Ruf ,verheiratheter Metzger , und Margaretha Barbara
Ruf , verheirathet mit Gottlieb Ruf , Trauben -
wirth von Darmsbach , seit 5 Jahren vermißt ,sind zur Erbschaft ihrer ledig gestorbenen Tante ,Magdalena Gebhard von Langensteinbach , be¬
rufen . Da deren Aufenthaltsort unbekannt ist , sowerden sie aufgefordert , binnen drei Monaten sich
zur Erbschaft anzumelden , da sonst der Nachlaß
lediglich auf Diejenigen fällt , welche zur Erbschaft
gelangt sein würden , wenn die Vorgeladenen zurZeit des Erbanfalls nicht mehr am Leben gewesenwären .

Dur lach , den 5 . Oktober 1853 .
Großh . Amtsrevisorat .

I . A . d . A . -R .
Bischofs .

Nr . 17,187 . Kunstgärtner Rcgis Haas von
hier wurde heute als Rechner der Stadtgemeinde
Gengenbach eidlich verpflichtet ; was hiermit ver¬
öffentlicht wird .

Gengenbach , den 1 . Oktober 1853 .
Großh . Bezirksamt .

Bode .
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[ 2 ] Nr . 21,121 . Der Wilhelm Köhlreuter

hat um nachträgliche Genehmigung des Mahlgangs
in seiner Erbbestandsmühle zu Flehingen nachge¬

sucht . Es werden daher alle Diejenigen , welche

dagegen Einsprache erheben wollen , aufgefordert ,

solche binnen 14 Tagen dahier vorzubringen , wi¬

drigenfalls keine Rücksicht mehr darauf genommen
werden würde .

Breiten , den 16 . September 1853 .
Großh . Bezirksamt .

F lad . .
Nr . 34,185 . Wird die durch Verfügung vom

26 . April v . I . , Nr . 17,405 , ausgesprochene Ent¬

mündigung des Joseph Boß von Urloffen in Folge

dessen Wiedergenesung wieder aufgehoben .

Offenburg , den 5 . Oktober 1853 .
Großh . Oberamt .

v . Faber .

Schuldenliquidationm der Auswanderer .

Nachstehende Personen haben um Auswanderungs -Er -

laubniß nachgesucht . Es werden daher alle Diejenigen ,
welche aus was immer für einem Grunde eine Forderung
an dieselben zu machen haben , aufgefordert , solche in der

hier unten bezeichneten Tagfahrt auf der betreffenden
Amtskanzlei um so gewisser anzumelden und zu begrün¬
den , als ihnen sonst später nicht mehr zur Befriedigung
verhelfen werden könnte .

Aus dem Oberamt Pforzheim :

Lorenz Mößner , Bürger und Landwirth von

Göbrichen , auf Mittwoch , den 19 . Oktober d . I . ,

Vormittags 9 Uhr , auf diesseitiger Oberamtskanzlei .

Der ledige Wilhelm Arnp von Göbrichen , auf

Samstag , den 15 . Oktober d . I . , Vormittags
11 Uhr , auf diesseitiger Oberamtskanzlei .

Aus dem Bezirksamt Bretten :

Georg Jak . Wäckerle , Wagner , Jak . Hörrle ,

Schuster,Mich . Gromer , Heinrich Ramminger ,

Johannes Fester jung , Jakob Barth , Mathäus
Remele , Heinrich Hörrle , Jakob Bornhäu¬

ser , Jakob Keller ' s Wittwe , Salome Koch
' s

Wittwe , Zacharias Böhringer , und Georg Ja¬

kob Wil ser mit ihren Familien von Münzesheim ,

aus Dienstag , den 11 . Oktober d . I . , Vormit¬

tags 8 Uhr , auf diesseitiger Amtskanzlei .
Aus dem Bezirksamt Gengenbach :

Johannes Kusi von Nordrach , auf Montag ,
den 10 . Oktober d . I . , Vormittags 8 Uhr , auf

diesseitiger Amtskanzlei .
Aus dem Bezirksamt Achern :

Bernh . Springmannund Benedikt Spring¬
mann , ledig von Seebach , ans Dienstag , den

18 . Oktober d . I . , Vormittags 8 Uhr , auf dies¬

seitiger Amtskanzlei .

soncn Ansprüche machen wollen , aufgefordert , solche in
der hier unten zum Richtigstellungs - und Vorzugsverfah¬
ren angeordneten Tagsahrt , bei Vermeidung des Aus¬
schlusses von der Gant , persönlich oder durch gehörig Be¬
vollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden , und
zugleich die etwaigen Vorzugs - und Unterpfandsrechte
unter gleichzeitiger Vorlegung Per Beweisurkunden und

Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln , zu
bezeichnen , wobei bemerkt wird , daß , in Bezug auf die

Bestimmung des Massepflegcrs , Gläubigerausschusses und
den etwa zu Stande kommenden Borg - oder Nachlaßver¬
gleich , die Nichtcrscheinenden als der Mehrheit der Er¬

schienenen beigetreten angesehen werden sollen .

Aus dem Oberamt Pforzheim :
An die in Gant erkannte Verlaffenschafsmasse

der Johann Martin ' s Wittwe , Magdalena , geb .
Bauer von Niefern , auf Freitag , den 28 . Ok¬

tober d . I . , Vormittags 8 Uhr , auf diesseitiger
Oberamtskanzlei .

An die in Gant erkannte Verlassenschaftsmasse
des verstorbenen Metzgers Carl Wilh . Mößner
von Brötzingen , auf Freitag , den 21 . Oktober

d . I . , Vormittags 8 Uhr , auf diesseitiger Ober¬

amtskanzlei . _

Zchntablösungen .

In Gemäßheit des tz. 74 des Zehntablösungsgesetzes
wird hicmit öffentlich bekannt gemacht , daß die Ablösung
nachgenanntcr Zehnten endgültig befchloffcn wurde :

Aus dem Bezirksamt Tauberbischofsheim :

des der Pfarrei Hochhausen auf dortiger Ge¬

markung zustehenden Zehnten .

Aus dem Bezirksamt Bonndorf :
des der Pfarrei Grafenhausen auf der Gemar¬

kung Geroldshofstetten zustehenden Zehnten ;
des Zehnten der Pfarrei Grafenhausen auf dor¬

tiger Gemarkung .
Aus dem Bezirksamt Waldkirch :

des Zehnten der Pfarrei Elzach auf der Ge¬

markung Unterspitzenbach ;
des der Pfarrei Oberbiederbach auf dortiger

Gemarkung zustchenden Zehnten .

Aus dem Bezirksamt St . Blasien :

des dem 5 unirten Kirchenfond auf den Gemar -

kungen von Amrigschwand , Strittberg und Se¬

galen zustehenden Zehnten .
Aus dem Bezirksamt Pfullendorf :

des Zehntablösungskapitals zwischen der Pfarrei

Denkingen und ihren Zehntpflichtigen auf der Ge¬

markung Durch ( Gemeinde Hattenweiler ) .

Alle Diejenigen , die in Hinsicht auf diesen abzulösen¬

den Zehnten in deren Eigenschaft als Lehenstück, Stamm -

gutstheil , Unterpfand u . s. w . Rechte zu haben glauben ,
werden daher aufgefordert , solche in einer Frist von drei

Monaten , nach den in den §§ . 74 bis 77 des Zchntab -

lösungsgesetzes enthaltenen Bestimmungen zu wahren ,

andernfalls aber sich lediglich an den Zehntberechtigten

zu wenden .

Hiezu Verordnungsblatt Nr . 17 .Schuldenliquidationen .
Andurch werden alle Diejenigen , welche aus waS im¬

mer für einem Grunde an die Maffe nachstehender ^Per -

Carlsruhe . Redaktion, Druck und Verlag von Friedrich Gutsch .
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